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Geobasisdaten (c) Bayrische Vermessungsverwaltung 2013/ Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet
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Umgrenzung des nach § 76 Abs. 3 WHG vorläufig festgesetzten
Überschwemmungsgebietes an der Itz

BEBAUUNGSPLAN NR. 41/18
Dachform:
Zulässig sind Flachdächer und flach geneigte Dächer sowie Pultdächer mit einer Dachneigung
von max. 15°

Satteldach

Dachneigung, z.B. maximal 45 Grad Dachneigung zulässig

Kniestock, z.B. maximal 50 cm zulässig

Dachaufbauten:
Über den festgesetzten maximalen Gebäudehöhen sind auf Flachdächern und flach geneigten
Dächern sowie Pultdächer nur Dachaufbauten für technische Anlagen wie Klima- und
Lüftungszentralen, Aufzugsschachtköpfe, ect. zulässig. Die Grundfläche der Dachaufbauten
darf bei Verwaltungsgebäuden 20% der Gesamtdachfläche, bei Produktionsgebäuden 40%
der Gesamtdachfläche nicht überschreiten. Die Aufbauten müssen einen Mindestabstand von
3,00 m zur Attika bzw. Traufkante aufweisen. Dachaufbauten müssen bei
Verwaltungsgebäuden verkleidet werden.

Werbeanlagen:
Anlagen der Fremdwerbung (Plakatanschlagtafeln, sonstige Werbeanlagen außerhalb der
Stätte der Leistung) sind unzulässig.
Freistehende Werbeanlagen (Pylone) sind bis zu einer Höhe von maximal 9,00 m zulässig
Fahnenmasten sind bis zu einer Höhe von max. 9,00 m zulässig.
Die Größe der Gesamtfläche der Werbeanlagen an Gebäuden darf 5% der jeweiligen
Wandfläche nicht überschreiten.
Werbeanlagen oberhalb der Dachtraufe/ Attika sind unzulässig.
Frei stehende Werbeanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
zulässig.
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